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BUNDESMINISTERIN 

für Gesundheit, liipgrt und Konsumentenschutz 
DR. CHRISTA KRAMMER 

A-1031 Wien, Radetzkystraße 2 
Telefon: 0222/711 72 
Teletex: 322 1564 BMGSK 
DVR: 0649856 

• 
GZ 114.140/8-1/0/14/95 

Herrn 
Präsidenteri des Nationalrates 
Or. Heinz FISCHER 
Parlament 
1017 Wien XlX,GP..·NR 

'f,3 lAS 
t995~30 

ZU Lf,r 
Die Abgeordneten zum Nationalrat Marianne Hagenhofer, Rainer 

Wimmer, H. Oietachmayr und Genossen haben am 2. Februar 1995 

unter der Nr. 477/J an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend produktkennzeichnung-Lebensmittel gerichtet, 

die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Gibt es Vorschriften hinsichtlich der äußeren Gestaltung 
von Produktkennzeichnung be~ Lebensmitteln? 

1.1. Wenn nein, werden solche erlassen? 

2. Ist es zulässig, daß bestimmte Inhaltsstoffe 
(Zusatzstoffe) nur abgekürzt angegeben werden? 

2.1. Wenn ja; welche? . 
2.2. Wie kommt der Konsument.zu Informationen über Art, 

mögliche Gefahren (z.B. Allergien) von Inhaltsstoffen 
(Konservierungsmittel etc.)? 

3. Hat der EU-Beitritt Auswirkungen auf die 
Produktkennzeichnung? . . 

3.1. Wenn ja, welche? 
3.2. Muß das H~rkunftsland.bei Produktkennzeichnung vorhanden 

sein? 
3.3. Gibt es eine Kennzeichnung, die auf den erst~n Blick eine 

unterscheidung zwischen österreichischen und nicht
österreichischen Produkten ermöglicht? 

4. Gibt es spezielle Kennzeichnungsvorschriften bei 
Bioprodukten? 

4.1. Wenn ja, welche? 

I.» 
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5. Werden Kontrollen bei Produktkennzeichnungen im Handel 
vorgenommen? . 

5.1. Wenn ja, in welcher Form? 
5.2. Wenn nein, wie soll verhindert werden, daß der Konsument 

durch mangelhafte Produktkennzeichnung irregeführt werden 
kann? 

6. Welche Sanktionen gibt es bei Verstößen gegen 
Produktkennzeichnungsvorschriften?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 1.1: 

Gemäß § 3 der Lebensmittelkennzeichnungsverordnung 1993 (LMKV) 

müssen die Kennzeichnungselemente leicht verständlich sein und 

sind an gut sichtbarer Stelle deutlich lesbar und dauerhaft auf 

der Verpackung oder auf einem mit ihr verbundenen Etikett anzu

bringen; sie dürfen nicht durch andere Angaben oder Bildzeichen 

verdeckt oder getrennt werden. 

Neben dieser grundsätzlichen Bestimmung hinsichtlich der Pro

duktdeklaration enthält die LMKV weitere Bestimmungen, die die 

Art und Weise der Kennzeichnung regeln, so zum Beispiel: 

- sind bestimmte Angaben im gleichen Sichtfeld anzubringen, 

- ist das Mindesthaltbarkeitsdatum bzw. das Verbrauchsdatum 

genau zu definieren (z.B. mindestens haltbar bis ••• ), 

ist dem Verzeichnis der Bestandteile und Zusatzstoffeeine 

geeignete Bezeichnung voranzustellen, in der das Wort 

"Zutaten" enthalten ist. 

Aufgrund der Veterinärgesetze besteht zusätzlich für Fleisch, 

das von innergemeinschaftlichen Schlacht- und Verarbeitungs

betrieben in Verkehr gebracht wird, eine Produktkennzeich

nungspflicht hinsichtlich des Herkunftsbetriebes, der durch die 

Veterinärkontrollnummer identifiziert ist. Diese Nummer wird 

für jeden Betrieb, der Fleisch oder Fleischerzeugnisse in den 
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Verkehr bringt, vom Herkunftsland festgelegt und ist im inner

gemeinschaftlichen Handel auf den Erzeugnissen direkt oder auf 

der Umhüllung aufzubringen. 

Zu den Fragen 2 bis 2.2; 

Die Zusatzstoffe - mit Ausnahme der Aromen - sind im Sinne der 

Bestimmungen der LMKV mit ihren spezifischen Namen (z.B. 

Sorbinsäure) zu.deklarieren. 

Gehören diese Zusatzstoffe zu einer der im Anhang 11 angeführ

ten Klassen (z.B. Konservierungsmittel), sind sie mit dem Namen 

dieser Klasse zu bezeichnen, dem der spezifische Name oder die 

EWG-Nummer zu folgen hat (beispielsweise Konservierungsmittel 

Sorbinsäure oder Konservierungsmittel E 200). Diese Regelung 

bringt im übrigen gegenüber den bisherigen Vorschriften der 

Lebensmittelkennzeichnungsverordnung 1973 eine Verbesserung der 

Information des Konsumenten mit sich, da nach dieser Verordnung 

eine Deklaration des konkreten Zusatzstoffes nicht erforderlich 

war (so war beispielsweise die Deklaration "chemisch konser

viert" ausreichend). 

Die verwendeten Zusatzstoffe dürfen unter Bedachtnahme auf die 

eingesetzten Mengen nicht gesundheitsgefährdend sein. Einzelne 

Konsumenten können jedoch auf bestimmte Stoffe allergisch 

reagieren. Durch die verpflichtende Kennzeichnung der Bestand

teile und Zusatzstoffe (mit ihrem spezifischen Namen bzw. der 

EWG-Nummer) kann sich jedoch der Konsument über die Zutaten. 

eines Produktes informieren und somit die ihm bekannten, für 

ihn allergogenen ·Stoffe vermeiden. 

Der Verein für Konsumenteninformation hat im Auftrag meines 

Ressorts eine Sonderbeilage zum Testmagazin Konsument 7/94 

"Durchblick beiE-Nummern" herausgegeben. Diese Sonderbeilage 

wurde und wird allen interessierten Verkehrskreisen kostenlos 

zur Verfügung gestellt (ein Exemplar liegt dieser Beantwortung 

bei) • 
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Seit Jahren befaßt sich der weltweite Codex mit der Problematik 

allergogener Lebensmittelzutaten (Bestandteile und Zusatz

stoffe) sowie in Lebensmitteln nativ enthaltener allergogener 

Inhaltsstoffe mit dem Ziel, Kennzeichnungsvorschläge für der

artige Stoffe zu erarbeiten; ein Ergebnis dieser Arbeiten liegt 

jedoch derzeit nicht vor. 

Zu den Fragen 3 bis 3.3: 

Bereits seit dem Inkrafttreten des EWR~Abkommens war Österreich 

verpflichtet, die entsprechenden Etikettierungsr;i.chtlinien der 

EG zu übernehmen und in nationales Recht umzusetzen: durch den 

EU-Beitritt ist es Österreich aber nunmehr möglich, eigene Ver

besserungsvorschläge einzubringen und bei den Verhandlungen in 

den EU-Organen mitzuwirken. 

Nach den Bestimmungen derLMKV muß bei Lebensmittelimporten aus 

Drittländern das Herkunftsland angegeben werden; bei Einfuhren 

aus EU-Mitgliedstaaten gilt dies nur dann, wenn ein Irrtum des 

Verbrauchers möglich wäre.· 

Diese Bestimmungen sind EU-konform; eine weitergehende Ver

pflichtung zur Deklaration des Herkunftslandes ist rechtlich 

nicht möglich. Somit wäre eine verpflichtende Kennzeichnung, 

die auf den ersten Blick eine Unterscheidung zwischen einem 

österreichischen und einem nicht-österreichischen Produkt 

ermöglicht, unzulässig. Eine freiwillige Deklaration -·wie "aus 

Österreich"- ist, wenn sie zutrifft~ jederzeit zuläs~ig. 

Hinsichtlich der Angabe des Herkunftslandes bei Fleisch und 

Fleischprodukten verweise ich auf die Beantwortung zu Frage 1. 

Zu den Fragen 4 und 4.1; 

Auf dem Gebiet der "biologischen Landwirtschaft" hat die EU die 

Verordnung 2092/91 über den ökologischen Landbau und die .ent

sprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugni~se 
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und Lebensmittel samt zahlreichen Änderungsverordnungen erlas

sen. 

Die Kennzeichnung der Erzeugnisse aus biologischer Landwirt~ 

schaft. unterliegt somit ge~auen Kennzeichnungsvorschriften, die 

dem Verbraucher die bestmögliche Gewähr für die Erzeugung, Auf

bereitung, Verarbeitung und Verpackung dieser Erzeugnisse bie

ten. Diese Verordnungen sind auch in Österreich - größtenteils 

schon seit Juni 1994 (Zusatzpaket zum EWR-Abkommen) - unmit

telbar anwendbares Recht. 

Zu den Fragen 5 bis 5.2 und 6: 

Die Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln - sohin auch der 

Lebensmittelkennzeichnung - obliegt dem Landeshauptmann in mit

telbarer Bundesverwaltung. Aufgrund des Proben- und Revisions

planes, der von meinem Ressort erstellt wird, werden jährlich 

tausende Proben - auch aus dem Handel - gezogen. 

Diese Proben werden von den staatlichen Lebensmittelunter

suchungsanstalten überprüft, wobei jede verpackte Probe auch 

hinsichtlich der Einhaltung der Bestimmungen der LMKV begut

achtet wird. 

Stellen die Lebensmitteluntersuchungsanstalten dabei Verstöße 

gegen die Bestimmungen der LMKV fest, teilen sie dies der zu

ständigen Behörde (Lebensmittelaufsicht) mit, die ihrerseits 

Anzeige an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde erstattet. 
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Was in einem Produkt drin ist, muß auf der 
Verpackung draufstehen. Die neuen E-Nummern 

sorgen dabei noch immer für Verwirrung. 

0
' a kommen Sie nicht vorbei. 1994. So lange sind in einer Über

Zu verfiihrerisch locken gangsregelung die alte und die 
. die Kn'lhht:rsachcn im Re- ncue LMKY gleichermaßen giil-

gal. Also hinein damit in den Ein
kaufswagen. Wenn auch unent
behrlich fiir den abendlichen 
Fernsehspaß. überaus gesund ist 
das Salzgebäck nicht unbedingt. 
Das wissen Sie. Was Sie aller
dings irritieren könnte, ist der 
Aufdruck auf der Verpackung. 
Die Information nämlich. daß 
das Produkt den .. Geschmacks
verstärker E 621" enthält. 
Eine chemische Formel? Ein ge
heimer Code? Nein, die soge
nannte E-Nummer. Sie ist eine 
.. Abkiirzung" für den Zusatz
stoff. Und "E 621" steht fiir Na
triumglutamat. 
Die E-Nummern-Regelung ist 
neu in Österreich, in den EG
Ländern aber schon seit längerer 
Zeit üblich. Der Hersteller hat 
die Freiheit, auf der Verpackung 
seines Produkts entweder den 
Zusatzstoff mit ganzem Namen 
anzugeben oder eben mit einem 
Code. 

tig. 
Was sind überhaupt Zusatzstof
fe? Das Wort allein hat schon 
nicht den besten Beigeschmack. 
Viele denken da sofort an Rück
stände aus Pflanzenschutzmit
teln oder an Schadstoffe, die aus 
der Industrieproduktion in die 
Lebensmittel gelangt sind. Auf 
diese "Verunreinigungen" be
zieht sich der Begriff allerdings 
nicht. 
Als Zusatzstoffe werden all jene 
Stoffe definiert, die Lebensmit
teln meist aus technologischen 
Gründen zugesetzt werden. ohne 
selbst Lebensmittel zu sein. In 
den meisten Fällen sind es syn
thetische Stoffe. es können aber 
auch Naturprodukte sein. 
Sind sie also unerläßlich? Ja und 
nein. Natürlich ist es als ein Fort
schritt zu bezeichnen. daß wir 
heute verarbeitete Lebensmittel 
kaufen können, die nicht sofort 
verderben. Und daß wir durch 
bestimmte Konservierungsstoffe 
vor der Entwicklung gefährlicher 
Schimmelpilze beispielsweise bei 

.,' ' 

zuunen:·<·:,' . . . 
StllrkeslruP, Zucl«ir, -Was
ser Gelatine;' Trauben
zucker, 'Slluerungsmlttel: 
Zttronen!;il 'He. Kochsalz, 
aro'1""' Jrt, Farbstoffe: 
:. 1 .i 110, E124, E132, 
::141. 

bensmitteln. Das weiß natürlich 
auch die Lebensrnittelindustrie 
und hat bereits reagiert. Noch 
sind in den Geschäften 80 Pro
zent der Lebensmittel verarbei
tete Produkte, doch der Trend 
geht eindeutig in Richtung mehr 
Frischware, weniger Zusatzstof
fe. Und wenn schon Zusatzstoffe, 
dann möglichst natürliche. 
Zusatzstoffe werden vor ihrer 
behördlichen Zulassung streng
stens auf ihre gesundheitliche 
Unbedenklichkeit hin überprüft. 
Jedes Gesundheitsrisiko folglich 
.ausgeschlossen? Nein, sagen Kri
tiker. Sie bemängeln vor allem, 
daß die Wirkung von Zusatzstof
fen auf den menschlichen Orga
nismus immer nur isoliert be
trachtet würde, Nicht untersucht 
würde etwa. inwieweit das Zu
sammenwirken mehrerer Zu
satzstoffe gesundheitsschädliche 
Folgen haben könnte. 
Hinzu kommt, daß die Unbe
denklichkeit immer nur aufgrund 
des jeweiligen Standes der Wis
senschaft ausgestellt werden 
kann. Und der kann sich rasch 
ändern. Daher die allgemeine 
Faustregel: Der Kauf von Pro
dukten ohne oder mit wenigen 
Zusatzstoffen ist meist empfeh

lIenswert. Produktvergleiche loh
li\ nen sich. 

Daß der spezielle Zusatzstoff auf 
verpackten Lebensmitteln genau 
benannt werden muß, ist durch 
die sogenannte Lebensmittel
Ke nnzeichn ungsverordn u ng 
(LMKV) 1993 gesetzlich gere
gelt. die die alte von 1973 ablöst. 
Bisher mußte der Verbraucher 
sich mit allgemeinen Angaben 
zufrieden geben. wie beispiels
weise "chemisch konserviert" 
oder "gefärbt" oder "mit Farb
stoffen". Durch die neue LMKV, 
die im Zuge der Angleichung an 
das europäische Recht im letzten 
Jahr eingefiihrt wurde, ist die ge
nauere Kennzeichnung der Zuta
ten (Lebensmittel-Inhaltsstoffe 
und Zusatzstoffe ) vorgeschrie
ben. 

" ~ Zusatzstoffe werden auf der Ver-
'--___ --'-'''--______ ...... >OI.....J packung unter dem Titel "Zuta-

"Auf vielen Packungen lese ich 
aber nach wie vor nur ,chemisch 
konserviert"" mögen Sie nun 
einwenden. Viele Firmen ver
wenden tatsächlich weiterhin 
ihre alten Verpackungen - und 
dürfen das auch noch bis Ende 

Dle E-Nummer Ist kein Geheim-
code, sondem die Abkürzung für ten" angeführt. Zu "Zutaten" 
einen Zusatzstoll. zählt man außerdem jene Le

Schnittbrot geschützt werden. 
Auf der anderen Seite: Ist der 
Zusatz von Farbstoffen unbe
dingt notwendig, die ja im Grun
de nur eine kosmetische Wir
kung' haben? Nämlich die, uns 
zum Kauf zu animieren, 
In der Bevölkerung gibt es Vor
behalte gegen "Chemie" in Le-

bensmittel, die in dem jeweiligen 
Produkt mitverarbeitet sind. Die 
Reihenfolge bestimmt sich nach 
dem Gewichtsanteil. Was eine 
nützliche Hilfe beim Einkauf 
sein kann. Lesen Sie auf einer 
Müsli-Mischung beispielsweise. 
folgende Zusammensetzung: 
"Zucker, Haferflocken ... ", dann 
wissen Sie, daß dieses Produkt 

mehr Zucker als Haferflocken 
enthält. 
Die alte LMKV legte fest. daß 
bei bestimmten verpackten Le
bensmitteln entweder das Ver
packungsdatum oder die emp
fohlene Aufbrauchsfrist aufzu
drucken ist. Die neue LMKV 
schreibt die Angabe des Min
desthaltbarkeitsdatums vor. Bei 
leicht verderblichen Waren mit 
genauer Tagangabe (zum Bei
spiel bei Milchprodukten), mit 
Monatsangabe bei einer Haltbar
keit über drei Monate (zum Bei
spiel bei Tiefkühlkost) und mit 
Jahresangabe bei einer Haltbar
keit über 18 Monate (zum Bei
spiel bei Konserven). 
Eine Sonderregelung gilt für jene 
Lebensmittel, die in "mikrobio
logischer Hinsicht sehr leicht ver
derblich sind und folglich schon 
nach kurzer Zeit eine unmittel
bare Gefahr für die menschliche 
Gesundheit bilden". Dazu zählt 
beispielsweise Faschiertes. In 
diesem Fall ist das sogenannte 
Verbrauchsdatum anzugeben: 
"verbrauchen bis...... Ist diese 
Frist abgelaufen, darf das Pro
dukt nicht.mehr;-im Regal zum 
Verkauf angeboten werden. Ein 
weiterer Schutz für den Verbrau
cher - immer vorausgesetzt. der 
Kaufmann hält sich ordentlich an 
Recht und Gesetz ... 
Weniger streng ist die LMKV 
1993 bei den Aromen. Genauere 
Beschreibungen der Herkunft 
wie "natürlich". "naturident" 
oder "künstlich" sind nicht mehr 
erforderlich. Was gleichzeitig 
heißt: Wenn "aromatisiert" 
draufsteht, handelt es sich immer 
um eine nachträgliche Aromati
sierung. Und diese Verstärkung 
von Geruch und Geschmack 
kann natürlich oder künstlich 
sein. !J> 
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Andere Stoffe 
Unter diesem Begriff werden mehrere Gruppen von Zusatzstoffen zu
sammengefaßt. Dazu gehören unter anderem: . 

Geschmacksverstörker: Obwohl selbst geschmacklos, steigern sie den 
Eigengeschmack von Lebensmitteln. 

Schaumverhüter: Verhindern bel der Lebensmittelherstellung störende 
Schaumbildung. 

Antiklumpmiltel: Machen rieselfähig und verhindern das Zusam
menklumpen von Lebensmitteln wie etwa Solz oder Staubzucker. 

E 170 Calclumca,bonat (auch Fa,bstoff) 

E 260 Essigs6ure 

E 261 Kaliumacetat 

E 262 Natnumdlocelot, NatrtumocetOf 

E 263 Calciumacetat 

E 270 Milchs6ure 

E 290 Kohlendioxid 

1 296 Apfelsäure 

E 297 FumarsOure 

I 3311 OrthophosphorsOure 

E 3501,11 Natriummalote. Notriumhydrogenmalat 

I 3511 Kaliummalate 

1 3521,11 Calciummoiat. Colclumhyd,ogenmalof 

E 353 Metaweinsaure 

E 3U Calclumlartrof 

E 355 AdlplnsOu,,, 

E 356 Nalrlumsolz de, AdlplnsOure 

E 387 Koliumsalz der Adlplnsäure 

E 363 BernsteinsOure 

E 380 Triammoncitrat 

E 186 CG<:iiNo-ethvlendlomlntetraocetm 

1 ~2 Glyce,ln 

E 431 Polyoxyethylen(40)steo,of 

E 445 Glycerinester aus Wurze/haar 

E SOOltll,UI Natriumcarbonat, -hydrogencarbonat. -S9squicorbonat 

E SOll,JJ KOliumcart:>onat. -hydrogencQrbonat 

E SOlI,II Ammonrumcarbonat. -hydrogencorbonof 

E 504t,JI Mogneslurncarbonal .• hydrogencarbonot 

E 507 Salzsöure 

E 508 Kaliumchlorid 

E S09 Calciumchlorid 

E 510 AmmoniumChlorid 

E 511 Magnesiumchlorid 

f 512 Zinn(lI)-Oxid 

E 513 Schwefelsöure 

E 5141,n NOITIumsullol. NOfrlumhydrogensultol 

E 515i,Ii I(ollumsullat, KOliuml1ydrogensulfal 

'E 516 Calciurnsullol 

E S18 MagneSiumsulfat 

~f~5~20~ ________ A_'u~m~,_n,_um_,~u~if~a_f ___ ~ __________ ___ 
E 521 Aluminlumnatriumsullol 

E 522 Alumlniumkaliumsullal 

:.EE .:,552::.243=-________ A-='u:..m..:'..cn'~u'_.m_=ac:.:N ___ 'm_::o:..n:::su:." . ..:a:..t _______ . ______________________ _ 
Natriumhydroxid 

E 525 Kahuml1ydroxld 

E 526 Calciumhydroxid 

e 527 Ämmonl(,Jmhydro"(ld 

E 521 MagnesIumhydroxId 

e S29 Calciumoxid 

E 530 MagneSiumoxid 

E 535 Nalriumhexocyanolerral(lI) 

E 536 KOliumhexacyanoferrat(l() 

E 538 Calclumhe;.:aCyanoferral 

E 541 saures Natflumolurnl01Umphosohai 

E 55-0 Nalflurnsllikate 

E
e 

-::5s55:_21~ ____ -:K_ie_se_l_sa_u-c,e_._S_"I_li_U_rn._C_iO_'.'_d ____________________ . __ 
CalClumsihkole 

E 5530 Mognes1umsll1ko1. Magn9s1umtrlslhkol 

E 553b Talkum 

E 554 Nalnumo!umU"Ilums\\I\(.ot 

E 555 KaliumaluminiumSlhkat 

i 5S6 Calciumoluminiumsalikot 

E 558 Bentonit 

E 559 AJuminiumsilikot 

f 570 Siearinsöure (FeHsauren) 

E 572 Mogneslums,eorat 

E 574 Gluconsäure 

E 575 Glucono<1ella·locton 

E 516 Natriumgluconof 

E 517 Koliumglucondt 

E. 578 Calciumgluccl'iat 

E 579 Eisengluconal 

E 5-85 Ei~0n {\\)-\aclo1 

E 620 Glufamlnsaure 

E 621 Nalriumglutomot 

E 622 KotiumgJutamat 

1623 Calciumglulomof 

!62<' Monoommonlumglutamof I' 

E 625 Magneslumdlglutamal 

E626 Guonylsöure 

1627 Olnotrlumguanylot 

1628 Dlkollumguanylal 

E629 Colclumguonylof 

1630 InosinsOure 

E631 Dlnatrlumlnoslnof 

E632 DikalJuminoslnat 

E633 Calclumlnoslnat 

E 634 Calcium-S'-rlbonucleotld 

E635 Dlnofrlum-5' .. lbanucleolld 

E6J6 Monal 

E 637 Elhylmanol 

E640 Glycln und Natrlumsatze 

E 900 Dlmethylpaly.lloxan 

1901 Bienenwachs 

E 902 Candelillowachs 

1903 Camaubawoch. 

1904 Schellack 

E912 Montonlc!Jureester 

E914 Polyethytenwochaoxldot& 

!927b Carbamid 

1938 Argon 

1939 Helium 

1941 Sll<:,,",oll 

E942 Dlsllckllaflmanaxld 

1947 'Wo_mott 

1948 Sauerstoff 

1999 Qu»layoexlrakl 

1 1103 Invertose 

11200 Polydext,ose 

EI_ Trlethy/cH,at 

E 1518 Glycerlnlrlocetof/Trlacelln 

Oberzl;KJ'rt,alnd;~ elr18:I.i;j':t bE!I'lQtlpt.It{CtersStofti;.E' 33(rverur· . 
~~N. . .~~~~ 
len vor Schulen:U(1~,lq!!QeI'gOlte~f,\,hand~;!H~.t"le~umdle völ
Flugblöttervon'ancmYfJienN~'''''/lgun8cl1ädll~nensOure;' 

sem, auf denenvot;VSrmeintIIctii"" <d~.~21~~~~?r.'.~n'halten 
gefOhrlichen ZusalZatorren Ir:' le., ,.~ .. lst.", . .",M~'\ ;) .. ,,,'1! ...... "'",", ,., 
benlmltteln geWQmt.WIrd.\..".-'!;!~::;~J;-:. ';,;A1181'Ut\beltQMt& Iat potentiell un
Staa!sschützer vEKmut~n; daß.hl"",'<' .,helmll~: ~'qlelsten·Verbraucher 
!er der Kampagne eine recht.rac:jl;;,:,: können,mltdem.8ogenannten 
kaie Organisation· steckt.',:,.':i~",'iI':',~,::.;;;'·EAN40d&'(eUropOI8Che ArtIkel
.Denken Sie an Ihte·GeaundheIL'+.'::,. numerl~ng);ol.ll·c:ter Verpackung 
und die Ihrer Kinder:";' ~ geben"'~l;"" ·fllchta'On'cingen·~ und auch diese 
sich die RU9blatt,Yerl(J8l8('~€~.i"V~I~rulll1,mJ.ß~rauchen die 
wortungsbewu~ Und.;~.,e~~\:~i,F1~tt;VerfCllaer:$le behaupten, 
tern hOtten nlchtAr)QJtJ.lrn;.c;I.Ie~~PI;Iß,.~~~~~Qq~Ii'~lffero,dleses 
sundheltlhrer·K1nder? Qqs.nt/t.tBI'!'~, l' UllehenHil" International gültige 
die Verfasser Schamlos' OU8-:,Sf . . ZO' hlen' ~. :xilen,j""If1' giflür·2:Us(ltz.!;totfe 

schung: Als UrhiebeN:l8lI1;A~lgt,/att.:~ti.; 
führen sIe da. Whall4K\5ir,"'.nn<w~n-'·~-;: 
derspltal.an. ' 
Die SpltolsleltunghOt aIch. 
mehrmals aufs ach6rtate von::i:I&m , 
Machwerk dI4tONlert,.:1987;:i:4Q~ 
FlugblOtter erstmals In österreich"'>'> 
aufkamen - vorher.kurslert$rt6Ie~;.;g 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 6 
In Frankreich und ~hland_'·~,·~::o"",,""""'«"''''.'''';'' .. c' 

hatte ,.,.~ •• _-~ ...... - eloma' j;j:,l:': Dw~dI&eul'OpillachGl 
__ ""'''OVOV>_IUII ..... '\<lArtllroInlllltOl'fonmcl. hat mit Z~ 

vor Ihnen gewamt •. Und·.wlrtun 81'>"· ßtoHon In Lobonsmltteln nlelm 
Jetzt noch elnmal/da wir Irrimer~".:.:·' ,'lN tuft,;."", . 
wieder beaorgteAnrufe bekomi(-{;~: ,; :::sSW~ , 
men: Lassen Sie sich davonnlcht;:'~>Per,'" ·'i01i Zusotzstoffen 
beunruhigenlAlle gemaChten ~,:Wg&gooQberdUlchaua krltl8ch ein
gaben sind unserlös, erfunden, :~~\,",; ;·'geatellt aeIni;OOch zu Panlk·be-

fa~~"hl . ,;:-,N:. ~ .;'C'·~2;~ti!i.i,;~~:,~~;l~~~Z~J~;~\.; ,. 

- :,' '--,~ . 
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• 

• 
E 3351, 11 MonQl("und DI-Nafriumtortraf 

E 3361 Monokoliumtortrat/Weinsteln 

E 3361\ Di-l<ollumtortrot 

E 337 NatMum~Kollumtortrat 

E 3390 Mono-Nofrium-orfno-phosphaf 

E 339b Di-Nafnum-ortho-phosphol 

E 339c Tri-Natrium-ortho-phosphot 

E 340a Monl>'Kartum-ortho-phosphot 

:..E J.oIO=-==b ___ -=.:Di-l<Ollum-ortho-pho'phaf 

E 340c Tri-Kolium-orfho-phosphot 

E 3410 Mono-Calcium-orfho-phosphaf 

1341b DI-Colclum-ortho-phosphaf 

E 341e ' Trl-Colcium-ortho-phosphaf 

E 4720 . MOf"o-und Olglycerlde von Spelsefel1lOuren/verestert mit CltronensOure 

" t:!! 
E315 Isoascorbinsöure 

E 316 NotriumisooscorbCIt 

11102 GIUCQseoxldose 

Emulgatoren 
Durch Emulgatoren lassen sich nicht misch bore Flüssigkeiten, etwa 
Wasser und Öl, mischen. 

E 322 Lecithin 

14700 N~, K-, Co-Salze der Steorlnsöure 

E 471 Mono- und Diglycerida von SpeisefettsOuren 

E4720 verestert mit Essigsäure 

E472b verestert mit MllehsOure 

1 472c verestert mit Cltronensaure 

E472d verestert mit Weinsäure 

1472. verestert 'mit Monoocetyl-jDlocetylwelnsöure 

1472t verestert mit Essigsaure und WeinsOure 

1473 Zuckerester 

1474 ZuckerglycerIde 

U75 Polyglycerinesfer von SpeisefettsOuren 

un Propylenglycolesfer von SpeisefettsOuren 

E "', Nafriumsle<lroytlacIy\-2~adaf 

1 "'2 ColclumstearoyUoctyj.2-4octat 

E "'3 Steorovttortrat 

E 432 Po!yoxyethykorbiten-monoJoureot(20) 

E433 Po/yoxyelhy~sorbltan-monooleal(80) 

1434 Po/Yoxyelhyt-oorbffon-monopalmffaf(40) 

1435 Potyoxyethyt-sorbffan-mono.learaf(60) 

E436 PoIyoxyelhyl-sorbnor>-frislearaf(65) 

E442 Ammonso\z von PhosphaHdsöulen 

E470b ' Mg-Solze der FerisOuren 

1476 Potygtycerin-Po/yrlclnoleaf 

14790 Thermooxidiertes Sojaöl 

E479b Thermooxidiertes SOjaöl verestert mtt 
Mono- und Diglyceriden von SpejsetettsOuren 

1491 Sorbftan-monOJtearot 

E492 Sorbffon-lrisleoraf 

1493 Sorbltan-monolaureot 

E494 SorbitarHOOnooleot 

E495 Sorbfton-monopalmttot· 

Zuckeraustauschstoffe 
Werden als Zuckerersatz verwendet. Da Ihre SÜßkratt gering ist, werden 
sie häufig in Kombination mit künstlichen Süßstoffen eingesetzt. Geben 
den Produkten .Körper", was vor ollem für die Herstellung von Backwa
ren, Cremen und ähnlichem wichtig Ist. 

E 4201, 11 

1421 

E935 

E 9651, 11 

E966 

1967 

Sorbil/Sorbitsirup 

Mannit 

lsoman 

Moltif/Molllf.lrup 

loclff 

Xytff 

Vorsicht, Salmonellen! 
Salmonellen sind weiterhin auf dem 
Vormarsch. 

9300 ErkrankungsfOlIe registrierten Österreichs 
Gesundheitsbehörden Im Vorjahr. Doch dos 
sind nur die offiziell gemeldeten FOlie. Die 
Dunkelziffer liegt vermutlich um vieles höher. 
Trotzdem besteht kein Grund für Hysterie. 
Mit dem nötigen WI..en können Sie einer 
lebensmltlelverglftung, lieruraacht durch 
Salmonellen, gezlelt.vorbeugen, Unser 

Süßstoffe 
Haben SOßwlrkung, ober keinen oder fast keinen Nährweri. Werden als 
Ersatz von Zucker eingesetzt, beispielsweise In limonaden. 

~50 Acesu110m K 

E 951 Asportam 

E 952 Cyclohexor>Sullonld.äure 

E954 Saccharin 

1957 Thaumotln 

1959 Neohesperldln 

Stabilisatoren, Verdickungsmitfel und Geliermitfel 

Erleichtern die technische Verarbeitung und ermöglichen eine größere 
StabIlItOt und Formgebung der Lebensmittel. Werden zum Verdicken 
von Flüssigkeiten verwendet, 

1400 AlglnlOur" 

1401 Nafr1umolglnaf 

E402 Kallumolginaf 

1403 Ammonlumolglnaf 

E404 Calclumolglnaf 

14011 Propylengtycolalglnaf 

1406 ... gor .... gar 

1407 CalTagen 

1410 Johannllbrolkemmehl 

1412 Guarl<emmehl 

UIJ Traganfh 

1414 Gummi oroblcum 

14111 Xanthan 

1416 Koroyagumml 

1_ Pektin 

R_ Amle/lertes Pektin 

11420 "'cetyllerte StOrl<a 

11422 Acetyliertes DlslOII<eadlpaf 

11404 Oxidierte 510ll<e 

E '410 MonolfOll<epho.phaf 

E 1412 OllfOrkephosphaf 

11413 Phosphaflerte. DI.IOrkephosphaf 

11414 Acetylierte. DlsiOrkephosphaf 

E 1440 HydroxypropyfslOrke 

11442 HydroxypropyklllfOrkephosphaf 

E 1480 SIOrkenafr1umocfenylsucclnaf 

1442 Ammon.olze von PhoIphatldsOuren (auch Emulgator) 

14501 Oinafrtum-dlphosphaf 

E 4IIOIi Trtnafr1um-dlphOSphaf 

1450111 TefTonafrtum-dlphosphaf 

E460v Telrokollum-dlphosphaf 

E4511 Penlonafrtum-trtphosphaf 

E45111 Pentokollum-lrtphoophaf 

1 "'21 Nafrlun>paiyphosphaf 

E 411211 Kollum-potyphosphaf 

14601 Mlkrokrlslal/lne Zet/ulose 

146011 Zet/uloseoulv'" 

1 "'1 Melhytzellulose 

1463 Hydroxypropyfzet/ulooe 

1464 i-Iydroxypropylmmhytzetlutooe 

1466 Efhytmefhytzellutose 

1466 Corboxymethytz911uloS9 , ,., ;,.~. r '~-",':i:e'.:.i~:*'<i:,~·n.;'fi\:\ • ..i~''iI'"'''· .. "',~'~ 
1417 Torokemmehl 

141. Gallon 

1460IY DlkallUl'TKllphosphaf -- Oicalelum-dlphosphaf 

1450vtI Calclumdlhydrogen-dlphosphaf 

145211. Na-Ca-po/ypho.phaf 

E4521v Colclumpoiyphosphaf 

,.: .... , ... , .. ·,""l:·~i..( ... ·, ". ,-I.' 

Er.onsumenkpezlolwm Thema. -, 
.Lebensmlttelverglftungen: Wie 
man sich schützt", gibt praktische 
Tlpa. ' 
1& Woa sind Salmonellen und w0-
her kommen ale? J .. , 
e Woa poI.lert, wenn die Böse
wlchter wachlagen? 
G Welche Lebensmittel sind be
sonders heikel? 
Q Worauf mOuen Sie beim Ein-, 
kauf achten? . 
C Wie lagern und verarbeiten SIe 
Lebensmittel rlchttg? 

E;) WoiciurkO~ e. beim Ko
chen mit der Mikrowelle on? 
Schrttlilche Bestellungen richten 
Sie bitte an doo.llundecmlnlstert
um für GeaunQ.~rt und 
Konsumente~~, III/B/1, 
1031 Wien, Rad~ße 2, 
Hier können Ski'llch Ihr Exemplar 
auch persOnllchb8im Portier ob-
holen •. ' • . <,'i":;~~" . 
Do81t~r 
.lebenGmlttelvergiftungen: 
Wie man .IchBChOtzt· 

,.:'.;.' ... 

Iat~~':j1i:; .. ' 
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Lebensmiffel-Zusatzstoffe gibt es viele. Unsere Liste sogt Ihnen, was sich hinter den einzelnen E-Nummern verbirgt. Um die 
Übersicht zu erleichtern, hoben wir die Zusatzstoffe noch Gruppen geordnet, wobei einzelne Stoffe verschiedene 

Wirkungen hoben können und daher nichtnur entsprechend der angegebenen Gruppe eingesetzt werden. 
Die AUfzählung enthält die in Österreich schon longe zugelassenen sowie die durch Inkrafttreten des EWR-Vertrags 
neu hinzukommenden Zusatzstoffe. Substanzen, die laut einem entsprechenden Vorschlag für eine RlchHlnie der EU 

wahrscheinlich zugelassen werden, finden Sie unter der RubrIk ~neuM. 

Farbstoffe 
Dienen zum Färben und Verschönern von Lebensmitteln. Und sorgen 
oft nur für ein .appetltanregendes· und verkaufsförderndes Aussehen. 
Man unterscheidet zwischen natürlichen. synthetischen und anorganI
schen Farbstoffen sowie färbenden Lebensmitteln. Die meisten Farb
stoffe sind nur für bestimmte Lebensmittel zugelassen. 

100 Kukurmln 

1011 RlbOflovin/loctoflovin 

10111 RlbOflovln-S-phosphot 

102 Tartrozln 

104 Chinollngelb 

110 Gelborange S 

120 Cochenille/Echte. Karmin 

122 Azorubln 

123 Amaronth 

124 CochenilIrot A 

127 Erythrosln 

131 ?otentblau V 

132 Indigotin I 

140 Chlorophyll 

141 Kupterkomplexe der Chlorophylle 

142 BrllllontsOuregrün 

I5OcJ.d Zuckercouleur 
1500 einfaches Zuckercouleur 

150b Sulfltlaugen.Zuckercouleur 

lSOc Ammoniok-Zuckercouleur 

I50d Ammonsulfit-Zuckercouleur 

151 Brilliontschworz 

153 Kohlenschwarz 

I60a Carotin und Derivate 

l60b 8h:in 
160a Capsantln/Cap.orubln/Paprikaextrokt 
I60d lyeopln 1- BetO'Apo-8-<:arollnal 
1601 Beto-Ap0-8<oroflnsO.ure-ethylesfer 

16109 Xanthophylle 
161a Flovoxonthin 
161b Lutein 

161c Kryptoxanthln 

161d Rubixanthln 

Vloloxanthin . 

E 1611 Rhodoxanthln 
E 161g Canthaxanthin 

E 162 Betan!n 
E 163 Anthocyane 

E 170 Calciumcarbonat 
E 171 Titanoxid 
E 172 Eisenoxide/Eisenhydroxlde 
E 173 Aluminium 

E 174 Silber 
1175 Gold 
E 180 Rubinpigment BK/llthoirubln 

E 128 Rot2g 
E 129 Allurorot oe 
E 133 BrllUa"fblou 

E 154 Braun FK 

E 155 Braun Hf 

Konservierungsmittel bzw. 
auch konservierend wirkende Stoffe 
Verlängern die Haltbarkeitvon Lebensmitteln. Wegen der oft weiten Ue
terstrecken sind sie heute fast unabdingbar. Verhindern auch die Ent
stehung von Schimmelpilzen und damit die Entstehung von Plizgitten. 

1200 Socbl(\SÖUf6 

E 201 Natriumlorbot 
E 202 Kaliumsorbat 
E 203 Calciumsorbat 
E 210 Benzoelaure . 

1211 Notriumbenzoot 
1212 Kollumbenzoot 

1213 Calclumbenzoot 

UI4 J>Hydroxyt>enzoe.6ureethylester 

1211 p..Hydroxybenzoe.6ureethvlester-Notrlumverblndung 

E 216 

UI7 P-liydroX\ibenzoe&6ure-n-propylester-Notriumverblndung 

P-liydroX\ibenzoes6uremethylester 

1219 P-liydroxybenzoesöuremethylester-Notriumverblndung 

E%2O Schwefeldioxid 

E221 Notrium.u~n 

1222 Notrtumhydrogensulfn 

E22S Natriumdlsulfn 

1224 Kallumdlsulfll 

E225 

1226 Calciumoulfn 

E227 Calelumhydrogensulfn' 

1230 Biphenyl 

1231 Orthophenylphenol 

E 232 Notrium<>rlho-pheny\1>llenclot 

Ihlabendazol 

1236 Amelsens6ure 

1237 Notriumtormlat 

U38 Calciumformlot 

1239 Hexomethytentetromln 

1249 Kallumnltrtt 

1250 Natr1umnnrtt 

E251 . Notriumnltrat 

1252 KalIumnitrot 

122. Kallumhvdrogensulfll 

E 234 NI.ln 

12. Natamyeln 

1242 Olmethydlearbonal 

E 280 Proplon&6ure 

1281 Notrlumproplonat 

128.2 Calclumproplanal 
12,J Kallumproplonot 

UM 8arIOu<e 
1285 NatrtumtetrObOraI (Borax) 

111M lysozym 

Antioxydantlen und Synergisten 
Behindern die Reaktionen von Sauerstoff mit lebensmittellnhaitsstollen 
und damit den Verderb. Bestehen aus teils natürlichen. teils synthetI
schen Stollen. 

1270 Mllchl6ure 

1300 L·AIcorbinsOure/Vllamln C 

1301 Natr1um-L-AscarbaI 

1302 
1304 • 6-Polmllyl-L-Alcort>lnsOure 

1306 WamlnE 

1301 
1300 Gamrno-foeopher~ 

U09 eenO'Tocopherol 

1310 Propylgallat 

1311 Oclylgallot 

13\2 Oodecylgallat 

1320 Butylhydroxyanlsal (BHA) 

E 321 Bulylhydroxytoluol (BH!) 

1325 Natrtumlaclot 

1326 Kallumloclat 

1327 Calelumlaetot 

1330 Cllronensöure 

E3310 Notrlumenrot 

E33lb Oll'lOtrtumcn,QI 

E3310 Irlnatrtumenrot 

E332a KalIumcitrat 

E322b rrlkallumcnrot 

E333I,II,1I1 MonO'. 01- und Trf.Calclumcltrat 

1336 Weln&6ure 

. ~ .. ~ 

• 
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